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Planungskonzept zur Nutzung von PV-FFA Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf

1 Zusammenfassung

Die Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf haben ein sog. informelles Planungskonzept er-
arbeitet, mit dem unter Berücksichtigung der Brtlichen Gegebenheiten die Flächen ermittelt wur-
den, welche für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) prinzipiell geeig-
net erscheinen (Potenzialflächen).

In einem zweiten Schritt sind aus diesen prinzipiell geeigneten Räumen anhand verschiedener
Prüfkriterien Empfehlungen für erst- und zweitrangig zu nutzende Potenzialflächen abgeleitet
worden.

2 Anlass und Aufgabenstellung

Die beiden Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf streben den Aufbau und die Sicherung
einer nachhaltigen Energieversorgung in der Region an und mBchten einen weiteren Beitrag zur
Klimawende leisten. Sie planen daher die Errichtung von PV-FFA auf ihrem Gemeindegebiet.
Gleichzeitig mBchten die Gemeinden Rücksicht auf Natur und Landschaft nehmen und die Ent-
wicklung von PV-FFA auf sinnvolle Flächen lenken, denen keine bzw. mBglichst wenige Belange
entgegenstehen. 

Um somit eine geordnete Entwicklung und umweltverträgliche Standortauswahl von PV-FFA ge-
währleisten zu kBnnen, wurde zunächst ein geeignetes Untersuchungsgebiet (s. Kap. 4.1) fest-
gelegt. Dieses Untersuchungsgebiet ist zunächst auf verschiedene Kriterien (harte und weiche
Tabukriterien) hin, die unter Kap. 3.2.1 und 3.2.2 aufgezeigt werden, überprüft worden. 

In einem nächsten Schritt sind dann die Flächen, denen keine harten Tabukriterien entgegen-
stehen und die somit nicht von vornherein auszuschließen sind, bewertet und einer der beiden
Kategorien  „erstrangige  Potenzialflächen“  sowie  „zweitrangige  Potenzialflächen“  zugeordnet
worden. 

Die Ergebnisse des vorliegenden Planungskonzeptes werden in die Bauleitplanung(en) beider
Gemeinden zur Ausweisung von Flächen für PV-FFA mit einbezogen.

3 Rechtliche Rahmenbedingungen

Seit Jahrzehnten führen Umweltveränderungen und zunehmend nun der weltweite Klimawandel
nicht nur zu wissenschaftlichen Aktivitäten (Club of Rom 1968, Grenzen des Wachtums 1972)
und zu politischen Äußerungen zum Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch zu einer tiefgrei-
fenden veränderten Umweltgesetzgebung (1. BundesUmweltGesetz von 1976 und ff).

Das Artikelgesetz zum Ausbau der erneuerbaren Energien (Osterpaket 2022) und die Änderung
des EEG 2023 reagieren erstmals auch auf die Abhängigkeit und Beschaffung von Energien. Im
erst genannten ist der Grundsatz verankert, dass "die Nutzung erneuerbarer Energien im über-
ragenden Bffentlichen Interesse liegt und der Bffentlichen Sicherheit dient". Erneuerbare Energi-
en haben nun Vorrang bei der Schutzgüterabwägung (Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor,
vom 20.07.2022).

Die Stromvergütung von PV-FFA ist z.Z. auf Grundlage des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes
(EEG)  unter  bestimmten Bedingungen  fBrderfähig.  Werden  diese  Bedingungen  nicht  erfüllt,
spricht man von sog. Power Purchase Agreement (PPA) Anlagen, deren Stromproduktion auf
dem freien Markt verkauft werden.
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Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf Planungskonzept zur Nutzung von PV-FFA

Seit dem 01.01.2023 sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang von Autobahnen und Schie-
nenwegen des übergeordneten Netzes mit mindestens zwei Hauptgleisen in einer Entfernung
bis zu 200 m gemäß § 35 (1) BauGB privilegiert. Im übrigen Gemeindegebiet ist eine Bauleitpla-
nung weiterhin erforderlich. 

Bei der Planung sind nun die Punkte 3.1 und 3.2 grundsätzlich zu berücksichtigen, für nach
dem EEG fBrderfähige PV-FFA sind zudem die Bedingungen unter Pkt. 3.3 zu erfüllen.

3.1 Baugesetzbuch (BauGB) (§ 1 (5), (6) und § 1a (2) BauGB)

• Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, sowie Sicherung einer menschenwürdigen Um-
welt durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, welche soziale, wirtschaftliche und
umweltschützende Anforderungen langfristig miteinander in Einklang bringt,

• Denkmalschutz und -pflege, Belange des Umwelt- und Naturschutzes, Belange der (Land-
und Forst-) Wirtschaft, Sicherung Rohstoffvorkommen, Verkehr und Mobilität, Küsten- oder
Hochwasserschutz und ausreichend Grün- und Freiflächen

• schonender Umgang mit Grund und Boden und Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen

3.2 LEP und der daraus entwickelte gemeinsame Beratungserlass (2021)

Der  Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein  -  Fortschreibung 2021 (Kapitel  4.5.2  Solar-
energie) und der gemeinsame Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Au-
ßenbereich“ (2021) definieren prinzipiell  geeignete und ungeeignete Bereiche zur Errichtung
großflächiger PV-Anlagen. 

3.2.1 Harte Tabukriterien 

Harte Tabukriterien sind grundsätzlich als Ausschlusskriterien zu werten. Auf Flächen, auf  die
diese Kriterien zutreffen, kBnnten laut LEP 2021 Solar-Freiflächenanlagen nur dann errichtet
werden, wenn eine Ausnahme oder Befreiung von den jeweiligen Schutzvorschriften im Zuge
des konkreten Einzelfalls, ggf. unter Auflagen, erteilt wird. 

Die im Untersuchungsraum gelegenen Flächen wurden zunächst darauf hin geprüft, ob Belange
einer Nutzung als raumbedeutsame PV-FFA grundsätzlich entgegenstehen. In Anlehnung an
den gemeinsamen Beratungserlass werden folgende Kriterien berücksichtigt:

• Schwerpunktbereiche  des  Schutzgebiets-  und  Biotopverbundsystems  gemäß  §  20
BNatSchG i.V.m. § 12 LNatSchG

• Vorranggebiete für den Naturschutz und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft (ge-
mäß Kap. 4.5.2 LEP SH – LEP 2021)

• in regionalen Grünzügen und Grünzäsuren (gemäß Kap. 4.5.2 LEP SH – LEP 2021)

• in Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung und Kernbereichen für Tourismus und/
oder Erholung (dies gilt nicht für vorbelastete Flächen oder Gebiete z.B. an Autobahnen)
(gemäß Kap. 4.5.2 LEP SH – LEP 2021)
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Planungskonzept zur Nutzung von PV-FFA Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf

• Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG i. V. m. § 13 LnatSchG (einschließlich vorläufig
sichergestellte NSG, geplante NSG, die die Voraussetzungen nach § 23 BNatSchG i. V. m.
§ 13 LNatSchG erfüllen) 

• Nationalparke / nationale Naturmonumente (z.B. Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer inkl.
Weltnaturerbe Wattenmeer) gemäß § 24 BNatSchG i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 NPG

• Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 LNatSchG)

• Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, europäische Vogelschutzgebiete) und Ramsar-Gebiete

• Gewässerschutzstreifen nach § 61 BNatSchG i.V.m. § 35 LNatSchG

• Überschwemmungsgebiete  gemäß  §  78  Absatz  4  Wasserhaushaltsgesetz  (WHG)  ein-
schließlich der gemäß § 74 Abs. 5 LWG vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete
als Vorranggebiete der Raumordnung für den vorbeugenden Binnenhochwasserschutz

• Gebiete im küstenschutzrechtlichen Bauverbotsstreifen (§ 82 LWG) sowie im Schutzstreifen,
als ZubehBr des Deiches (§ 70 i.v.m. § 66 LWG)

• Wasserschutzgebiete Schutzzone I gemäß WSG-Verordnungen i. V. m. §§ 51, 52 WHG

• Waldflächen  gemäß §  2  LWaldG  sowie  deren  Schutzabstände  zum Wald  gemäß §  24
LWaldG

Weitere harte Tabukriterien sind zusätzlich auch all jene Bereiche, welche per se ungeeignet für
die Errichtung einer PV-FFA sind, da sie bereits mit anderen Nutzungen belegt sind (bauliche
Anlagen, etc.).

Flächen unter diesen harten Tabukriterien fallen also unter die Ausschlussflächen.

3.2.2 Weiche Tabukriterien 

Weiche Tabukriterien unterliegen grundsätzlich der AbwägungsmBglichkeit in der kommunalen
Bauleitplanung und sind daher als Abwägungskriterien zu werten. Die Gemeinde hat im Rah-
men der Bauleitplanung zu prüfen, ob bestimmte Bffentliche Belange denen der Errichtung von
großflächiger PV-Anlagen gegenüber entgegenstehen und hBher zu bewerten sind:

• Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG)

• schützenswerte geologische und geomorphologische Formationen (Geotope)

• Flächen der Moorkulisse (Moor- und AnmoorbBden ab einer GrBße von ca. 2 ha)

• Naturparke gemäß § 27 BNatSchG i.V.m. § 16 LNatSchG

• Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG i.V.m. § 14 LNatSchG

• landesweit bedeutsame Rast- und Nahrungsgebiete für Zug- und RastvBgel (z.B. Wiesenvo-
gelkulisse)

• Verbundbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems Schleswig-Holstein (§ 21
BNatSchG i.V.m. § 12 LNatSchG)

• Naturdenkmale  /  geschützte  Landschaftsbestandteile  z.B.  Knicks  (§§  28,  29  BNatSchG
i.V.m. §§ 17, 18 LNatSchG)

• Naturschutzfachlich hochwertige Flächen, insbesondere alte Dauergrünlandstandorte oder
alte Ackerbrachen (>5 Jahre) mit einem Naturschutzfachwert 4 oder 5 (vergleiche Orientie-
rungsrahmen Straßenbau SH, 2004)
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• Flächen zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt,  Eigenart und SchBnheit  sowie des Erho-
lungswertes von Natur und Landschaft im Sinne § 1 Abs. 4 BNatSchG (Bsp. Historische Kul-
turlandschaft)

• bevorratende, festgesetzte und / oder bereits umgesetzte Kompensationsmaßnahmen ge-
mäß §§ 15 ff. BNatSchG

• realisierte und geplante Querungshilfen an großen Verkehrsinfrastrukturen einschließlich der
damit verbundenen Zu- und Abwanderungskorridore

• Flächen mit besonderer Wahrnehmung der Bodenfunktionen gemäß §§ 2, 7 BbodSchG

• Flächen in Talräumen, die für die Gewässerentwicklung zur Erreichung des guten Bkologi-
schen  Zustands  oder  des  guten  Bkologischen  Potenzials  nach  Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) benBtigt werden

• ehemalige Abbaugebiete (Kiesabbau, Tagebau), nachstehende Genehmigungsauflagen sind
zu beachten

• ein landseitiger Streifen von drei Kilometern entlang der Nordseeküste und von einem Ki-
lometer entlang der Ostseeküste einschließlich der Schlei

• in einem 25 m breiten Streifen zu den Mitteldeichen und durchgehend einseitig

• Wasserflächen einschließlich Uferzonen

• Wasserschutzgebiete Schutzzone II

• Schutz- und Pufferbereiche zu den „entgegenstehenden Belangen“

• Kulturdenkmale und Schutzzonen gem. § 2 Abs. 2 und 3 DSchG

• landwirtschaftlich genutzte Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit

• Bereiche mit einem baulich und siedlungsstrukturell wenig vorbelasteten Landschaftsbild

Bei Flächen, welche unter diese weichen Tabukriterien fallen, handelt es sich um Abwägungsflä-
chen.

3.3 Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 37 EEG)

Sollte unter Berücksichtigung der zuvor genannten Tabukriterien der Errichtung einer PV-FFA
zugestimmt werden, kann diese Anlage unter den folgenden Bedingungen eine Vergütung ge-
mäß EEG erhalten:

• in einer Entfernung von bis zu 500 m entlang von Schienenwegen und Autobahnen,

• Standorte, die bereits versiegelt sind,

• Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer
Nutzung

• Bereiche innerhalb eines beschlossenen Bebauungsplans (§ 30 BauGB), der vor dem 1.
September 2003 aufgestellt und später nicht mit dem Zweck geändert worden ist, eine So-
laranlage zu errichten,

• in einem beschlossenen Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 als Gewerbe- oder Indus-
triegebiet im Sinn des § 8 oder § 9 der Baunutzungsverordnung ausgewiesen, auch wenn
die Festsetzung nach dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit dem Zweck geändert worden
ist, eine Solaranlage zu errichten,
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• für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuchs durchgeführt worden ist,

• Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt  für Immobilienaufgaben (aktuell  oder ehe-
mals) und nach dem 31. Dezember 2013 von der Bundesanstalt  für Immobilienaufgaben
verwaltet und für die Entwicklung von Solaranlagen auf ihrer Internetseite verBffentlicht wor-
den ist,

• deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des
Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet la-
gen oder

• deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des
Bebauungsplans als Grünland genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet la-
gen.

• die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 4 des Wasserhaushaltsgesetzes
oder ein erheblich verändertes Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 5 des Wasserhaushalts-
gesetzes ist, oder

• als besondere Solaranlagen, die den Anforderungen entsprechen, die in einer Festlegung
der Bundesnetzagentur nach § 85c an sie gestellt werden wie u. a.

> Ackerflächen, die keine MoorbBden sind, bei gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf der-
selben Fläche

> Grünland, das kein Moorboden ist, bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als Dau-
ergrünland (jedoch nicht in einem Natura 2000-Gebiet oder nicht aus einem geschützten Le-
bensraumtyp besteht)

> MoorbBden, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt worden sind, bei dauerhafter
Wiedervernässung

4 Potenzialanalyse

Unter Berücksichtigung der harten und weiche Tabukriterien werden nun die Flächen ermittelt,
die grundsätzlich für die Errichtung einer PV-FFA in Frage kommen.

4.1 Abgrenzung des Untersuchungsraums

Es handelt sich um eine Analyse der Flächen, die sich, im Falle der Gemeinde Heiligenstedten,
innerhalb des 500 m-Korridors beidseitig der Bundesautobahn (BAB) 23 sowie der Bahntrasse
„Elmshorn – Westerland (Sylt)“ befinden sowie im Falle der Gemeinde Oldendorf innerhalb des
500 m-Korridors nBrdlich der Bahntrasse „Elmshorn – Westerland (Sylt)“(in Abb. 1 rot skizziert).

Für den ersten Schritt der Analyse – der Weißflächenkartierung – ist ein erweiterter Untersu-
chungsraum festgelegt worden, der ebenfalls den 500 m-Korridor beidseitig der Bundesauto-
bahn (BAB) 23, der Bahntrasse „Elmshorn – Westerland (Sylt)“ sowie der B 5 innerhalb der Ge-
meinden Heiligenstedten, Oldendorf, Bekmünde und Bekdorf mit einschließt. Dies hat den Hin-
tergrund, dass Planungen zu PV-FFA gemäß LEP mBglichst gemeindegrenzenübergreifend ab-
gestimmt werden sollten, um räumliche Überlastungen durch zu große Agglomerationen von
PV-FFA zu vermeiden (Grundsatz der Raumordnung). Aus diesem Anlass sind die angrenzen-
den Gemeinden Bekdorf  und Bekmünde zu einem gemeinsamen Abstimmungsgespräch mit
den Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf eingeladen worden, das am 16.12.2022 im Amt
Itzehoe-Land stattgefunden hat (s. Niederschrift hierzu im Anhang). Eine Betrachtung der Stadt
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Itzehoe, die im Osten an die Gemeinde Heiligenstedten angrenzt und die ebenfalls von der
Bundesautobahn, der Bahntrasse und der Bundesstraße gequert wird, wird allerdings nicht für
erforderlich gehalten, da unmittelbar der Siedlungsbereich von Itzehoe angrenzt und dieser so-
mit für die PV-Nutzung ohnehin nicht in Frage kommt.

Ziel des Abstimmungsgespräches war es nun, zum einen den Sachstand zum Thema PV-FFA in
der jeweiligen Gemeinde abzufragen (Planungen und Vorhaben sowie Frage nach einem ge-
meindlichem Grundsatzbeschluss) sowie zum anderen abzustimmen, ob Interesse an der Er-
stellung eines gemeinsamen Planungskonzeptes besteht oder nicht. Um den Nachbargemein-
den visualisieren zu kBnnen, wo grundsätzlich überhaupt die Errichtung weiterer PV-FFA mBg-
lich wäre, wurde zunächst eine Weißflächenkartierung durchgeführt. Hinsichtlich der Abgren-
zung des Untersuchungsraumes, für den sowohl harte als auch weiche Tabukriterien dargestellt
werden, ist jeweils das gesamte Gemeindegebiet, auch über die 500 m-Korridore hinaus, unter-
sucht worden sowie zusätzlich das Gemeindegebiet von StBrdorf, dass an die beiden Gemein-
den Bekdorf und Bekmünde angrenzt und innerhalb dessen ebenfalls Planungen für eine PV-
Anlage vorliegen. Es ist erläutert worden, dass in einem nächsten Schritt dann die sogenannte
Potenzialflächenanalyse durchzuführen ist, im Rahmen dessen die verbleibenden Flächen ana-
lysiert und bewertet und ggf. in erst- und zweitrangig zu nutzende Potenzialflächen eingestuft
werden.

Da das Abstimmungsgespräch letztlich zum Ergebnis hatte, dass sich die beiden Nachbarge-
meinden Bekdorf und Bekmünde1 nicht an der Erstellung eines gemeinsamen Planungskonzep-
tes beteiligen werden, ist der zweite Schritt der Potenzialflächenanalyse nun ausschließlich für
die Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf erfolgt (eine darüber hinausgehende Betrach-
tung des Gemeindegebietes von StBrdorf ist mit dem Wegfall der beiden Gemeinden Bekdorf
und Bekmüde ebenfalls entbehrlich). Etwaige PV-Vorhaben bzw. -Planungen der Nachbarge-
meinden und der Gemeinde StBrdorf sind aber selbstverständlich in das Konzept übernommen
und entsprechend bei der Ausweisung mBglicher Potenzialflächen in Heiligenstedten und Ol-
dendorf berücksichtigt worden.

Der Untersuchungsraum in den beiden Gemeinden in Heiligenstedten und Oldendorf ist letztlich
so abgegrenzt worden, da dieser weitestgehend die Bereiche innerhalb der Gemeinde abbildet,
die gemäß LEP (Fortschreibung 2021) und Beratungserlass (2021) vorrangig für die Errichtung
von PV-FFA zu nutzen sind. Entsprechend haben beide Gemeinden in ihren Sitzungen vom
16.09.2021 (Heiligenstedten) und 13.09.2022 (Oldendorf) folgende Grundsatzbeschlüsse ge-
fasst:

• Die  Gemeinde  Heiligenstedten  hat  beschlossen,  dass  die  Errichtung  von  PV-FFA aus-
schließlich auf Flächen zugelassen werden, die mindestens einen Anteil von 75 % EEG ge-
fBrderter Flächen aufweisen. Flächen ohne EEG-FBrderung werden nicht zugelassen. Die
Gesamtfläche der PV-FFA darf dabei einen Anteil von 4% an der Gesamtgemeindefläche
nicht überschreiten. 

• Die Gemeinde Oldendorf hat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Errichtung von PV-
FFA ausschließlich innerhalb der Gebietskulisse des EEG (Abstandsflächen Stand 2023),

1 Während die Gemeinde Bekmünde bereits im Rahmen des Abstimmungsgesprächs mitgeteilt hat, dass derzeit 
kein Interesse an einer Beratung und Diskussion hinsichtlich der Errichtung von PV-FFA auf dem Gemeindegebiet
von Bekmünde besteht, hat die Gemeinde Bekdorf ihren endgültigen Entschluss auf den Januar vertagt. Bei der 
Sitzung der Gemeindevertretung am 25.1.2023 hat die Gemeinde Bekdorf letztlich folgenden Grundsatzbeschluss
gefasst: „Die Gemeinde positioniert sich grundsätzlich positiv zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien, 
sieht ihren Beitrag hierfür zunächst durch die neue Regelung hinsichtlich der Privilegierung als erbracht. Sollte ein
Interessent sich mit den Flächen befassen, wird sich die Gemeinde mit Anlagen, die außerhalb der „Privilegie-
rungsflächen“ liegen, auseinandersetzen. Die Gemeinde mBchte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht an dem ge-
meinsamen Planungskonzept der Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf beteiligen“.
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entlang des vorbelasteten Bereiches der Bahntrasse Hamburg – Westerland, zulässig ist.
Weiterhin wird festgelegt, dass ein Mindestabstand von 200 m von existierenden Wohnhäu-
sern zu den Modultischen in dem Planungsraum eingehalten werden müssen, um die Belan-
ge der BevBlkerung zu berücksichtigen.
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Abb. 1: Abgrenzung des Untersuchungsraumes
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4.2 Verfahren und Kriterien für die Potenzialanalyse

Die Flächen, welchen harte Tabukriterien (Ausschlusskriterien laut Kap. 3.2.1) entgegenstehen,
sind nicht für die Errichtung einer PV-FFA geeignet und werden der weiteren Betrachtung entzo-
gen (auch Ausschlussflächen genannt).

Das Ergebnis des ersten Analyseschrittes sind die Potenzialflächen, auf denen eine PV-FFA
grundsätzlich genehmigungsfähig wäre.

Anschließend wurden die verbleibenden sog. Potenzialflächen auf weiche Tabukriterien (Abwä-
gungskriterien gem. Kap. 3.2.2) hin überprüft. Unter Auflagen und Beachtung zusätzlicher Maß-
nahmen, in Abstimmung mit den zuständigen FachbehBrden, wäre die Nutzung von PV-FFA
hier ggf. mBglich (auch Abwägungsflächen genannt).

4.2.1 Harte Tabukriterien

In Anlehnung an den LEP und den daraus entwickelten Beratungserlass (2021) werden die Flä-
chen innerhalb des erweiterten Untersuchungsraumes zunächst  auf  die harten Tabukriterien
(3.2.1) hin überprüft. 

Lediglich die nachfolgend aufgeführten harten Tabukriterien kommen hier zum Tragen (s. auch
Karte 1 im Anhang): 

• Natura 2000-Gebiete

• gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG

• Schwerpunktbereich der Biotopverbundachse

• Waldflächen (inkl. Schutzabstand von 30 Metern zu Wäldern)

• Wasserflächen/ Gewässerschutzstreifen

• Innenbereich / Einzelhäuser / Splittersiedlung

• Straßen und Schienenwege (inkl. straßenrechtlicher Anbauverbotszonen)

Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete)

Natura-2000 Gebiete werden als mBgliche Standorte für PV-Freiflächenanlagen ausgeschlos-
sen. Bei Planungen von PV-FFA in näherer Umgebung zu Natura-2000 Gebieten sind von der
Anlage ausgehende potenzielle Auswirkungen im Zuge der konkreten Planung zu berücksichti-
gen.

Im Bereich der StBr,  die im vorliegenden Untersuchungsraum die Gemeinden StBrdorf,  Bek-
münde und Heiligenstedten quert, befindet sich das FFH-Gebiet „Schleswig-Holsteinisches Elb-
ästuar und angrenzende Flächen“.

Gesetzlich geschützte Biotope

Alle Maßnahmen, welche zu erheblichen Beeinträchtigungen, Verschlechterungen oder gar der
ZerstBrung eines Biotops (§ 30 Abs. 2 BNatSchG sowie § 21 Abs. 1 LNatSchG) führen, sind un-
tersagt. Daher handelt es sich hierbei um ein Ausschlusskriterium und es ist nicht erlaubt Anla-
gen innerhalb einer Biotopfläche zu errichten. 

Biotope (§ 21 LNatSchG) befinden sich im gesamten Untersuchungsraum. Bei grBßeren zusam-
menhängenden Biotopflächen, wie z.B. im Norden der Gemeinde Heiligenstedten, westlich der
Autobahn, handelt es sich um Waldflächen. Darüber hinaus treten im gesamten Untersuchungs-
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raum, so auch innerhalb des EEG-Korridors, kleinere gesetzlich geschützte Biotope, häufig in
Form von Knicks und Kleingewässern, auf. Diese sind von der Überplanung auszusparen und
durch entsprechende Abstände zu schützen.

Schwerpunktbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems

Schwerpunktbereiche sind Hauptlebensräume gefährdeter Arten und Lebensgemeinschaften.
Sie sollen als Ausbreitungszentren dazu beitragen, dass bereits verarmte oder neu zu entwi-
ckelnde Lebensräume wiederbesiedelt werden. Sie beinhalten in der Regel bestehende oder
geplante Naturschutzgebiete und zusätzlich erforderliche Entwicklungsgebiete.  Auch grBßere
Gebiete, in denen beseitigte, ehemals naturraumtypische Ökosysteme wiederhergestellt  wer-
den sollen, werden als Schwerpunktbereiche eingestuft.

Solch ein Schwerpunktbereich des Biotopverbundsystems befindet sich analog zum FFH-Ge-
biet im Bereich der StBr.

Wald (inkl. 30 Meter Schutzabstand)

Waldflächen sollen nur zum Errichten von Anlagen genutzt werden, wenn der Planungszweck
auf anderen Flächen nicht umgesetzt werden kann (§ 4 Abs. 1 LWaldG). Des Weiteren legt § 24
LWaldG fest,  dass ein Abstand von 30 m zu wahren ist,  um Gefahren durch Windwurf und
Waldbrand zu minimieren.

Wie schon unter dem Kriterium „Gesetzlich geschützte Biotope“ angeklungen, befindet sich z.B.
im Norden von Heiligenstedten eine grBßere zusammenhängende Waldfläche.

Weitere kleinere Waldstücke verteilen sich vornehmlich über die Gemeindegebiete von Olden-
dorf und Heiligenstedten und liegen z. T. auch innerhalb des EEG-Korridors. Sämtliche Waldflä-
chen dürfen nicht überplant werden und es ist ein Schutzabstand von 30 m einzuhalten.

Wasserflächen (Still- und Fließgewässer)/ Gewässerschutzstreifen

Gewässer sind wesentliche Bestandteile des Ökosystems und stellen keine Standorte für PV-
Freiflächenanlagen dar.

An Gewässern erster Ordnung und bei Seen und Teichen ≥1 ha muss gemäß § 61 BNatSchG
sowie § 35 LNatSchG ein Abstand von 50 m ländwärts von der Uferlinie aus gewahrt werden.
Ansonsten ist entlang von Gewässern gem. § 38 WHG allgemein ein Streifen von 5 m ab Mittel-
wasserstand freizuhalten.

Innerhalb des Untersuchungsraumes befindet sich die StBr, die ein Gewässer erster Ordnung 
darstellt. Hierzu ist ein Abstand von 50 m einzuhalten. Bei den restlichen Fließgewässern han-
delt es sich um Gewässer zweiter Ordnung (§ 2 Absatz 2 LWG), zu denen somit ein Abstand 
von 5 m einzuhalten ist. Die Randbereiche dieser Gewässer sind somit frei von Bebauung zu 
halten. 
Die Gemeinden StBrdorf und Bekmünde werden im Süden durch die StBr begrenzt. Auch die
Gemeinde Heiligenstedten wird von der StBr gequert,  so auch der näher zu untersuchende
500m-Korridor.

Zusätzlich sind mehrere, in den meisten Fällen kleinere, Stillgewässer und ein relativ ausge-
prägtes Grabennetzwerk vorhanden.
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Innenbereich / Einzelhäuser / Splittersiedlung

Überplante und nicht überplante Innenbereiche nach §§30, 34 BauGB sowie Einzelhäuser und
Splittersiedlungen im Außenbereich  werden als geeignete Flächen für PV-Freiflächenanlagen
ausgeschlossen.

Im Falle der Gemeinde Oldendorf ist zudem festgelegt worden, dass von sämtlichen Wohnhäu-
sern ein Mindestabstand von 200 m zu den Modultischen einzuhalten ist.

Straßen und Schienenwege, Straßenrechtliche Anbauverbotszonen

Schienenwege und Straßen inklusive ihrer straßenrechtlichen Anbauverbotszonen kBnnen nicht
als Flächen für solche Anlagen genutzt werden. Die Anbauverbotszonen unterscheiden sich je
nach Straßentyp:

• Bundesautobahnen mit 40 m Abstand (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 FstrG),

• Bundesstraßen mit 20 m Abstand (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 FstrG),

• Landesstraßen mit 20 m Abstand (§ 29 Abs. 1 (a) StrWG) und

• Kreisstraßen mit 15 m Abstand (§ 29 Abs. 1 (b) StrWG).

Durch den Untersuchungsraum verlaufen die BAB 23, die B 5 sowie die Bahntrasse „Elmshorn
– Westerland (Sylt)“.  Darüber hinaus queren mehrere Land- und Kreisstraßen den Untersu-
chungsraum. Im Falle der Gemeinde Heiligenstedten sind entsprechende Anbauverbotszonen
zur BAB 23 sowie zur B 5 zu berücksichtigen. Für die Gemeinden Bekmünde und StBrdorf ist
ebenfalls die Anbauverbotszone zur B 5 zu berücksichtigen.

 Die Flächen, auf die die genannten Kriterien zutreffen, werden als geeignete Flächen für PV-
FFA und von der  weiteren Betrachtung im Rahmen der  Potenzialflächenanalyse ausge-
schlossen (Ausschlussflächen).

4.2.2 Weiche Tabukriterien

Die verbleibenden Flächen werden nun auf weiche Tabukriterien (gem. Kap. 3.2.2) hin über-
prüft.  Betroffene Flächen unterliegen der  gemeindlichen Abwägung.  Einige solcher  Kriterien
schlägt der Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanla-
gen im Außenbereich“ (2021) vor. Es steht der Gemeinde im Zuge ihrer Planungshoheit jedoch
frei, weitere Kriterien festzulegen um die Potenzialflächen für die PV-Nutzung weiter zu begren-
zen oder nur unter Auflagen zuzulassen (s. Kap. 5 Priorisierung der Potenzialflächen).

Die nachfolgenden weichen Tabukriterien betreffen Flächen innerhalb des Untersuchungsrau-
mes (s. auch Karte 1 im Anhang): 

• Bestehende Kompensationsflächen / Ökokonten

• Landschaftsschutzgebiete

• Flächen der Moorkulisse (Moor- und AnmoorbBden gemäß Dauergrünlanderhaltungsgesetz)

• Verbundachsen des landesweiten Biotopverbundsystems

• landesweit bedeutsame Rast- und Nahrungsgebiete für Zug- und RastvBgel (hier: Wiesen-
vogelbrutgebiet)
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Bestehende Kompensationsfl  ächen/   Ökokontoflächen  

Die Ökokonto- oder Ausgleichsflächen wurden im Zuge der Eingriffsregelung §§ 13 bis 19 des
BNatSchG und §§ 8 bis 11a des LNatSchG angelegt und sind daher zu erhalten. Eine Verle-
gung von Kompensationsmaßnahmen/ Ökokontoflächen ist unter Beachtung bestimmter Aufla-
gen (Bewertung der alten und der neuen Fläche durch fachkundiges Büro) und in enger Abstim-
mung mit FachbehBrde mBglich.

Wenn es sich um kleinflächige Ersatz- oder Ausgleichsmaßnahmen wie z.B. Knicks handelt,
sind diese im Rahmen der konkreten PV-Planung zu berücksichtigen und eventuelle Beein-
trächtigungen sind auszuschließen.

Im gesamten  Untersuchungsraum befinden sich  mehrere  Kompensations-  und Ökokontoflä-
chen, so auch vereinzelt innerhalb des EEG-Korridors.

Landschaftsschutzgebiete (LSG)

Ziel  eines  Landschaftsschutzgebietes  (gesetzlich  geschützt  gemäß §  26  Abs.  1  BNatSchG
i.V.m. § 15 LNatSchG) ist es, die Vielfalt, Eigenart und SchBnheit von Natur und Landschaft zu
bewahren sowie ihre besondere Bedeutung zwecks Naherholung.

Unter besonderer Beachtung von § 5 Abs. 1 BNatSchG sind Maßnahmen verboten, die den
Charakter des Gebiets verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen.

Im nordBstlichen Untersuchungsraum, auf dem Gemeindegebiet von Heiligenstedten, befindet
sich das LSG "Waldfläche Heiligenstedter Holz". Da dieses zugleich vollständig von den Kriteri-
en „Wald“ bzw. „gesetzlich geschütztes Biotop“ überlagert wird, wird dieser Bereich ohnehin von
der weiteren Betrachtung ausgeschlossen.

Fl  ächen der Moorkulisse (  Moor- und AnmoorbBden gemäß Dauergrünlanderhaltungsgesetz)  

Die Gemeinde Heiligenstedten hat sich dazu entschlossen, sich in Bezug auf die landwirtschaft-
lich genutzten MoorbBden am neuen Eckpunktepapier der Bundesregierung (10.02.2022) zu
orientieren. Bei MoorbBden handelt es sich um klimasensitive BBden, da sie als CO2 Senke
fungieren.  Bei  Entwässerung (bei  intensiv  landwirtschaftlich genutzten Moorflächen überwie-
gend der Fall) emittieren sie jedoch Kohlendioxid und andere klimawirksame Gase, welche den
Treibhauseffekt verschärfen. Daher kommt es hier zum gegenteiligen Effekt. Bisher wurde in
Schleswig-Holstein die Errichtung von PV-FFA auf klimasensitivem Boden kritisch gesehen. Im
neuen Eckpunktepapier der Bundesregierung von 10.02.2022 wurden die zukünftigen Ziele und
damit neue fBrderfähige Flächenkategorien gem. dem EEG für PV festgelegt. Demnach soll PV
auch auf landwirtschaftlich genutzten MoorbBden gefBrdert werden, welche in diesem Zuge wie-
dervernässt werden. Dies macht deutlich, dass die Errichtung einer PV-FFA auf solchen Moor-
bBden nun also eher positiv als negativ gesehen wird.

Daher ist im Rahmen konkreter Planungen im Einzelfall zu prüfen, ob es sich ausschließlich um
landwirtschaftlich genutzte Moorflächen handelt, die einer PV-Nutzung nicht im Wege stehen
würden und somit kein Tabukriterium mehr darstellen, oder ob es sich in Teilen auch um schüt-
zenswerte Moorflächen handelt, die ggf. von PV-Modulen freizuhalten wären bzw. im Falle derer
die PV-FFA nur unter Beachtung geeigneter Minimierungsmaßnahmen errichtet werden darf,
um Beschädigungen des Bodens zu verhindern und die Bodenfunktionen nicht zu beeinträchti-
gen.

Moor- bzw. AnmoorbBden verteilen sich großflächig über die Gemeindegebiete von Heiligens-
tedten, Bekmünde und Oldendorf.

13 Juni 2023 effplan.



Planungskonzept zur Nutzung von PV-FFA Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf

Verbundachse des landesweiten Biotopverbundsystems

Verbundachsen dienen der Verbindung von Lebensräumen und als Trittsteinbiotope. Diese Ge-
biete werden in der ersten Karte des Landschaftsrahmenplans aufgezeigt.

Verbundachsen von Gebieten mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems verlaufen innerhalb des Untersuchungsraumes im Bereich der Bekau sowie
im Nordosten der Gemeinde Heiligenstedten, im Bereich des Forstes Heiligenstedter Holz, und
somit auch innerhalb des EEG-Korridors.

landesweit bedeutsame Rast- und Nahrungsgebiete für Zug- und RastvBgel (hier: Wiesenvogel-
brutgebiet)

Die Wiesenvogelkulisse stellt die für die WiesenvBgel in Schleswig-Holstein bedeutsamen Le-
bensräume dar. Zur Erhaltung wertvoller Grünlandbestände in Gebieten mit Wiesenvogelvor-
kommen ist der Wiesenvogelerlass erarbeitet worden, dessen wichtigster Bestandteil eben die
Wiesenvogelkulisse ist.

Im südBstlichen Untersuchungsraum ist ein Wiesenvogelbrutgebiet ausgewiesen, das sich ent-
lang der StBr weiter nach Westen hin erstreckt. Hiervon ist ein grBßerer zusammenhängender
Bereich der EEG-Kulisse Heiligenstedtens betroffen. 

 Flächen, die von weichen Tabukriterien überlagert werden, kBnnen unter Berücksichtigung
bestimmter Voraussetzungen für die Errichtung einer PV-FFA in Frage kommen. Es ergibt
sich jedoch ein besonderes Abwägungserfordernis. Ggf. sind weitere Maßnahmen bzw. Auf-
lagen zu erfüllen (Abwägungsflächen).

5 Priorisierung der Potenzialflächen

Im Rahmen der Potenzialflächenanalyse werden nun die verbleibenden Weiß- sowie Abwä-
gungsflächen (s. auch Karte 2 im Anhang) mit Hilfe zusätzlicher Prüfkriterien (s. Kap. 5.1) in
erst- und zweitrangige Potenzialflächen eingeteilt. Hierbei wird sich auf das Untersuchungsge-
biet innerhalb der beiden Gemeindegebiete von Heiligenstedten und Oldendorf beschränkt.

5.1 Kriterien für eine Priorisierung

Die verbleibenden Potenzialflächen werden hinsichtlich folgender Kriterien auf ihre Eignung ge-
prüft:

• Nähe zu Umspannwerken / Netzanknüpfungspunkten

• Vorbelastung des Landschaftsbildes

• vorbelastete Flächen mit geringem / eingeschränkten Freiraumpotenzial

• bereits versiegelte Flächen

• verkehrliche Anbindung

• Ackerflächen (je hBher der Ertrag desto ungeeigneter)
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Nähe zu Umspannwerken / Netzanknüpfungspunkten

Die Abnahme bzw. Umwandlung von Strom ist genauso wichtig wie die Stromerzeugung an 
sich. Je weiter entfernt Umspannwerke bzw. Netzanknüpfungspunkte vom Solarpark liegen, 
umso teurer und eingriffsintensiver ist die Anbindung an das Stromnetz. Daher werden Flächen 
bevorzugt, die räumlich nah an Umspannwerken und Netzanknüpfungspunkten liegen. Da diese
Daten nicht flächendeckend vorhanden sind, ist im Einzelfall dieser Sachverhalt zu prüfen.

Innerhalb des Untersuchungsraumes befindet sich im nBrdlichen Bereich, auf dem Gemeinde-
gebiet von Oldendorf, ein Umspannwerk. Weiterhin befindet sich das Umspannwerk Itzehoe 
Mitte in der näheren Umgebung.

Vorbelastung des Landschaftsbildes

Die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Landschaftsteilen soll vermieden werden. Die
Entwicklung von PV-FFA soll mBglichst freiraumschonend und landschaftsverträglich erfolgen.

Innerhalb des 500 m Korridors entlang der BAB 23 und der Bahntrasse „Elmshorn – Westerland
(Sylt)“ ist das Landschaftsbild bereits vorbelastet. Eine zusätzliche Vorbelastung stellt die B 5
dar, die z.T. parallel zur Bahntrasse verläuft.

Darüber hinaus tragen die vorhandenen Hochspannungsleitungen zu einem vorbelasteten 
Landschaftsbild bei.

Vorbelastete Gebiete mit geringem / eingeschränkten Freiraumpotenzial

Gebiete, welche sich z.B. in der Nähe zu Kläranlagen und Abfallentsorgungsanlagen befinden, 
sind durch Geruchsemissionen und ein eingeschränktes Freiraumpotenzial bereits vorbelastet 
und somit durchaus für die PV-Nutzung zu bevorzugen.

Innerhalb der Gemeinde Oldendorf befindet sich ein Klärwerk. Dieses weist allerdings einen Ab-
stand von ca. 1 km zu den zu untersuchenden Flächen in den Gemeinde Oldendorf auf. Zudem 
ist vorgesehen, das Klärwerk zeitnah stillzulegen und die Brtliche Schmutzwasserableitung über
eine neues Rohrsystem an die Entsorgungsinfrastruktur der Stadt Itzehoe anzuschließen. Ent-
sprechend gibt es in Oldendorf keine Anlagen, die ggf. zu einem eingeschränkten Freiraumpo-
tenzial führen kBnnten. Im Falle der Gemeinde Heiligenstedten liegen die zu untersuchenden 
Flächen südlich der StBr in nicht allzu großer Entfernung zum Klärwerk Itzehoe (ca. 400 – 500 
m). Allerdings konnten erst in einer Entfernung von ca. 850 m erste Potenzialflächen ausfindig 
gemacht werden. Aufgrund dieser Entfernung lässt sich somit auch hier kein eingeschränktes 
Freiraumpotenzial mehr erkennen.

Bereits versiegelte Flächen

Da es sich bei dem Schutzgut Fläche um eine limitierte Ressource handelt, gilt es diese zu 
schützen und nachhaltig zu nutzen. Um einer fortschreitenden Flächenversiegelung und -inan-
spruchnahme entgegen zu wirken, sind bereits versiegelte Flächen zu bevorzugen.

Innhalb des Untersuchungsraumes stehen keine bereits versiegelten Flächen für die Errichtung 
einer PV-FFA zur Verfügung.

Verkehrliche Anbindung

Eine ausreichende verkehrliche Anbindung ist dank des gut ausgebauten Straßen- und Wege-
netzes für alle potenziell nutzbaren Flächen in den Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf 
gegeben.
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Ackerflächen

Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind einem zunehmenden Druck in Bezug auf unterschied-
liche Nutzungsinteressen ausgesetzt. Um landwirtschaftliche Flächen langfristig zu bewahren 
und die Nahrungsmittelproduktion zu sichern, sind Ackerflächen mit einer geringen Ertragsfähig-
keit denen mit einer von Natur aus hBheren Ertragsfähigkeit vorzuziehen. Die Darstellung der 
natürlichen Ertragsfähigkeit wird landesweit einheitlich klassifiziert. Die regionale Bewertung be-
inhaltet zudem noch eine naturraumbezogene Klassifikation des Bodenwasseraustausches, die 
den Bodenwasseraustausch regional differenzierter darstellt.

Auf Grundlage der landesweiten Bewertung weisen die Potenzialflächen überwiegend eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit auf. Im westlichen Untersuchungsraum von Oldendorf sowie im südlichen 
Untersuchungsraum von Heiligenstedten (im Bereich der StBr) ist die Ertragsfähigkeit als hoch 
einzustufen. Regional bewertet ist die Ertragsfähigkeit der Flächen ebenfalls als mittel zu be-
werten, z.T. aber auch als gering, wie z.B. im Bstlichen Untersuchungsraum von Oldendorf so-
wie im Bereich einer geplanten PV-FFA in Heiligenstedten. Im Osten dieser geplanten PV-Anla-
ge grenzt eine Fläche an, deren natürliche Ertragsfähigkeit regional als sehr hoch eingestuft 
wird.

5.2 Ergebnisse der Priorisierung

Flächen, denen weiche Tabukriterien entgegenstehen oder die eben genannten zusätzlichen
Prüfkriterien nur bedingt erfüllen, die aber ansonsten grundsätzlich für die Errichtung von PV-
FFA geeignet erscheinen, werden unter Kap. 5.2.2 als zweitrangige Potenzialflächen mit aufge-
führt.

Flächen, denen keinerlei Tabukriterien entgegenstehen und die zudem die Positivmerkmale ge-
mäß der soeben aufgeführten Prüfkriterien überwiegend erfüllen, werden als erstrangige Poten-
zialflächen eingestuft (s. Kap. 5.2.1).

Bei den im Folgenden aufgezeigten Potenzialflächen (s. auch Karte 3 im Anhang) handelt es
sich um eine Empfehlung mBglicher Standorte für PV-FFA. Dies bedeutet nicht, dass sich die
PV-FFA parzellengenau über diese Flurstücke erstrecken müssen. Ggf. kBnnten die ausgewähl-
ten Potenzialflächen auch noch durch weitere geeignete Flurstücke ergänzt und vergrBßert wer-
den, je nachdem auch, welche der potenziellen Flächen letztlich für PV genutzt werden und
welche ausgespart bleiben. Bei diesen Beispielflächen ist aller Voraussicht nach mit einer relativ
unkomplizierten Planung ohne grBßere Hindernisse (Einwände seitens der Träger Bffentl. Be-
lange) zu rechnen.

5.2.1 Erstrangige Potenzialflächen

Fläche 1

Das Landschaftsbild ist hier bereits durch die Nähe zur Bahntrasse sowie zur B5 stark vorbelas-
tet.

Im Hinblick auf die Landschaftsbildbeeinträchtigung ist der Grundsatz der Raumordnung zu be-
rücksichtigen, die Entstehung längerer bandartiger Strukturen zu vermeiden. Bei der Errichtung
einer PV-FFA sollte die Gesamtlänge von 1000 Metern mBglichst nicht überschritten werden.
Dies trifft allein für Fläche Nr. 1 zu. Sollte allerdings der Fall eintreten, dass sowohl Fläche Nr. 1
als  auch  Fläche  Nr.  2  überplant  werden,  sind  dementsprechend  ausreichend  große  Land-
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schaftsfenster (Grünzonen) einzuplanen, um eine technische Überprägung des Landschaftsbil-
des zu vermeiden.

Gemäß den überBrtlichen und städtebaulichen Erfordernissen sollte die Errichtung von PV-FFA
mBglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen erfolgen (Vermeidung der Zersied-
lung der Landschaft). Gleichzeitig sollte die Wohnqualität der Anwohner*innen durch die Errich-
tung einer PV-FFA nicht eingeschränkt werden. Der nächste zusammenhängende Siedlungsbe-
reich liegt in der Gemeinde Bekdorf westlich des Fließgewässers Bekau. Aufgrund dieser Tren-
nung durch die Bekau sowie der Berücksichtigung des gemeindlichen Grundsatzbeschlusses
(Mindestabstand von 200 m zu sämtlichen Wohnhäusern in der Gemeinde Oldendorf) sind hier
keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Wohnqualität zu er-
warten.

Die verkehrliche Erschließung ist über den Gemeindeweg Bekhof mBglich.

Auf Grundlage der landesweiten Bodenbewertung weist die Potenzialfläche eine hohe natürli-
che Ertragsfähigkeit auf. Regional bewertet ist die Ertragsfähigkeit allerdings nur als mittel ein-
zustufen.

Dieses Gebiet umfasst insgesamt ca. 16,6 ha.

Teil von Fläche 3

Das Landschaftsbild ist hier bereits durch die Nähe zur Bahntrasse sowie zur B5 stark vorbelas-
tet.

Die verkehrliche Erschließung kann über über den Abzweig der K 36 auf die Gemeindestraße
Julianka, vorbei am Friedhof, erfolgen.

Zu berücksichtigen sind die vorhandenen Gräben innhalb der Fläche sowie Schutzabstände zu
dem südlich gelegen Biotop sowie zu dem nBrdlich vorhandenen Knick.

Diese Teilfläche von Nr. 3 weist eine GrBße von ca. 6,6 ha auf.

Fläche 4

Das Landschaftsbild ist hier bereits durch die Nähe zur Bahntrasse sowie zur B5 stark vorbelas-
tet. Hinzu kommt der Verlauf einer Hochspannungsleitung oberhalb der Fläche, wodurch das
Landschaftsbild eine zusätzliche Vorbelastung erfährt.

Gemäß den überBrtlichen und städtebaulichen Erfordernissen sollte die Errichtung von PV-FFA
mBglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen erfolgen (Vermeidung der Zersied-
lung der Landschaft). Gleichzeitig sollte die Wohnqualität der Anwohner*innen durch die Errich-
tung einer PV-FFA nicht eingeschränkt werden. Die Potenzialfläche grenzt unmittelbar an einen
zusammenhängenden  Siedlungsbereich  an.  Um  negative  Auswirkungen  auf  das  Schutzgut
Mensch hinsichtlich der Wohnqualität zu vermeiden, wären bei einer Überplanung dieser Fläche
entsprechende Eingrünungsmaßnahmen zum Sichtschutz erforderlich.

Die verkehrliche Erschließung kann über die bereits vorhandene Zufahrt von der K 36 (Julianka)
erfolgen.

Zu berücksichtigen sind die vorhandenen Kleingewässer innhalb der Fläche. Diese sind von der
Planung auszusparen. Weiterhin ist ein Schutzabstand zur Hochspannungsleitung zu berück-
sichtigen.

Auf Grundlage der regionalen Bodenbewertung weist die Potenzialfläche eine sehr hohe natürli-
che Ertragsfähigkeit auf. Landesweit bewertet ist die Ertragsfähigkeit allerdings nur als mittel
einzustufen. Die Fläche Nr. 4 weist eine GrBße von ca. 12,4 ha auf.
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Abb. 2: erstrangige Potenzialflächen
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Zweitrangige Potenzialflächen

Fläche 2

Fläche Nr. 2 fällt in die Kategorie zweitrangig zu nutzende Potenzialfläche, da diese innerhalb
der Moorkulisse liegt. Bei einer Überplanung wäre zunächst zu prüfen, ob es sich vollständig
um landwirtschaftlich genutzte Moorflächen handelt bzw. ob es sich in Teilen auch um schützen-
werte Moorflächen handelt, die ggf. von PV-Modulen freizuhalten wären bzw. im Falle derer die
PV-FFA nur unter Beachtung geeigneter Minimierungsmaßnahmen errichtet werden darf, um
Beschädigungen des Bodens zu verhindern und die Bodenfunktionen nicht zu beeinträchtigen.

Das Landschaftsbild ist hier durch die Nähe zur Bahntrasse sowie zur B5 stark vorbelastet. Hin-
zu kommt der Verlauf einer Hochspannungsleitung oberhalb der Fläche, wodurch das Land-
schaftsbild eine zusätzliche Vorbelastung erfährt.

Im Hinblick auf die Landschaftsbildbeeinträchtigung ist der Grundsatz der Raumordnung zu be-
rücksichtigen, die Entstehung längerer bandartiger Strukturen zu vermeiden. Bei der Errichtung
einer PV-FFA sollte die Gesamtlänge von 1000 Metern mBglichst nicht überschritten werden.
Dies trifft allein für Fläche Nr. 2 zu. Sollte allerdings der Fall eintreten, dass sowohl Fläche Nr. 1
als  auch  Fläche  Nr.  2  überplant  werden,  sind  dementsprechend  ausreichend  große  Land-
schaftsfenster (Grünzonen) einzuplanen, um eine technische Überprägung des Landschaftsbil-
des zu vermeiden.

Die Fläche kann über den Gemeindeweg Bekhof erschlossen werden.

Zu berücksichtigen sind die vorhandenen Kleingewässer und Gräben sowie die Bstlich angren-
zende kleine Waldfläche und das südlich angrenzende gesetzlich geschützte Biotop. Entspre-
chende Schutzabstände sind hier einzuhalten. Weiterhin ist ein Schutzabstand zur Hochspan-
nungsleitung zu berücksichtigen.

Die GrBße von Fläche Nr. 2 beträgt ca. 36,6 ha.

Teil von Fläche 3

Fläche Nr. 3 fällt ebenfalls z.T. in die Kategorie zweitrangig zu nutzende Potenzialfläche, da die-
se teilweise von Moor- und AnmoorbBden überlagert wird. Bei einer Überplanung wäre auch
hier zunächst zu prüfen, ob es sich vollständig um landwirtschaftlich genutzte Moorflächen han-
delt bzw. ob es sich in Teilen auch um schützenwerte Moorflächen handelt, die ggf. von PV-Mo-
dulen freizuhalten wären, um Beschädigungen des Bodens zu verhindern und die Bodenfunktio-
nen nicht zu beeinträchtigen.

Für restliche Beschreibung s. unter Kap. 5.2.1.

Diese Teilfläche von Nr. 3 weist eine GrBße von ca. 3,3  ha auf.

Fläche 5

Fläche Nr. 5 fällt in die Kategorie zweitrangig zu nutzende Potenzialfläche, da diese innerhalb
der Moorkulisse liegt. Bei einer Überplanung wäre zunächst zu prüfen, ob es sich vollständig
um landwirtschaftlich genutzte Moorflächen handelt bzw. ob es sich in Teilen auch um schützen-
werte Moorflächen handelt, die ggf. von PV-Modulen freizuhalten wären bzw. im Falle derer die
PV-FFA nur unter Beachtung geeigneter Minimierungsmaßnahmen errichtet werden darf, um
Beschädigungen des Bodens zu verhindern und die Bodenfunktionen nicht zu beeinträchtigen.

Das Landschaftsbild ist hier durch die Nähe zur Bahntrasse sowie zur B5 stark vorbelastet. 

Gemäß den überBrtlichen und städtebaulichen Erfordernissen sollte die Errichtung von PV-FFA
mBglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen erfolgen (Vermeidung der Zersied-
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lung der Landschaft). Gleichzeitig sollte die Wohnqualität der Anwohner*innen durch die Errich-
tung einer PV-FFA nicht eingeschränkt werden. (Süd-)Bstlich der Potenzialfläche befindet sich
ein  zusammenhängender  Siedlungsbereich.  Um  negative  Auswirkungen  auf  das  Schutzgut
Mensch hinsichtlich der Wohnqualität zu vermeiden, wären bei einer Überplanung dieser Fläche
zu den bereits bestehenden Bepflanzungen zusätzliche Eingrünungsmaßnahmen zum Sicht-
schutz erforderlich.

Die Fläche kann über einen von der K 36 abzweigenden Wirtschaftsweg verkehrlich erschlos-
sen werden.

Zu berücksichtigen sind die vorhandenen Gräben innhalb der Fläche sowie ein Schutzabstand
zu dem nBrdlich gelegen Biotop.

Die Fläche Nr. 5 beträgt ca. 8,4 ha.

Fläche 6

Fläche Nr. 6 fällt in die Kategorie zweitrangig zu nutzende Potenzialfläche, da diese überwie-
gend innerhalb der Moorkulisse liegt. Bei einer Überplanung wäre zunächst zu prüfen, ob es
sich vollständig um landwirtschaftlich genutzte Moorflächen handelt bzw. ob es sich in Teilen
auch um schützenwerte Moorflächen handelt, die ggf. von PV-Modulen freizuhalten wären bzw.
im Falle derer die PV-FFA nur unter Beachtung geeigneter Minimierungsmaßnahmen errichtet
werden darf, um Beschädigungen des Bodens zu verhindern und die Bodenfunktionen nicht zu
beeinträchtigen.

Hinzu kommt, dass die Fläche grBßtenteils von dem Kriterium Biotopverbundachse überlagert
wird. Im Zuge konkreter Planungen wären geeignete grünordnerische Maßnahmen umzuset-
zen, um den Erhalt bzw. die Aufwertung von Lebensräumen/ Trittsteinbiotopen zu fBrdern.

Das Landschaftsbild ist hier durch die Nähe zur Bahntrasse, zur B5 sowie zur BAB23 stark vor-
belastet. Hinzu kommt der Verlauf einer Hochspannungsleitung oberhalb der Fläche, wodurch
das Landschaftsbild eine zusätzliche Vorbelastung erfährt.

Gemäß den überBrtlichen und städtebaulichen Erfordernissen sollte die Errichtung von PV-FFA
mBglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen erfolgen (Vermeidung der Zersied-
lung der Landschaft). Gleichzeitig sollte die Wohnqualität der Anwohner*innen durch die Errich-
tung einer PV-FFA nicht eingeschränkt werden. Die Potenzialfläche grenzt unmittelbar an einen
zusammenhängenden  Siedlungsbereich  an.  Um  negative  Auswirkungen  auf  das  Schutzgut
Mensch hinsichtlich der Wohnqualität zu vermeiden, wären bei einer Überplanung dieser Fläche
entsprechende Eingrünungsmaßnahmen zum Sichtschutz erforderlich.

Fläche Nr. 6 stellt die am nächsten zu einem Umspannwerk gelegene Potenzialfläche dar.

Der nBrdliche Teil der  Fläche kann über den Gemeindeweg Juliankaweg erschlossen werden.
Die Erschließung des südlichen Bereiches ist über den vom Juliankaweg abzweigenden Wirt-
schaftsweg mBglich, allerdings ist die Erschließung durch den vorhandenen Graben z.T. sehr
schmal und kann im Zuge der Baumaßnahmen ggf. hinderlich sein.

Zu berücksichtigen sind die vorhandenen Gräben. Weiterhin ist ein Schutzabstand zur Hoch-
spannungsleitung zu berücksichtigen.

Die GrBße von Fläche Nr. 6 beträgt ca. 10 ha.

Fläche 7

Fläche Nr. 7 fällt in die Kategorie zweitrangig zu nutzende Potenzialfläche, da diese innerhalb
des Wiesenvogelbrutgebietes liegt. Bei einer Überplanung wäre zunächst anhand einer Brutvo-
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gelkartierung mit anschließender faunistischer Potenzialbewertung zu überprüfen, welche Aus-
wirkungen das Vorhaben auf das Gebiet mit einer besonderen Bedeutung als Rast- und Nah-
rungsgebiet für WiesenvBgel hat.

Das Landschaftsbild ist hier durch die Nähe zur BAB23 stark vorbelastet. 

Die Fläche kann über einen vom Gemeindeweg Sandweg abzweigenden Wirtschaftsweg ver-
kehrlich erschlossen werden.

Zu berücksichtigen sind die vorhandenen Gräben sowie ein Schutzabstand zu dem Bstlich an-
grenzenden Biotop.

Die GrBße von Fläche Nr. 7 beträgt ca. 14,7 ha.

Fläche 8

Fläche Nr. 8 fällt in die Kategorie zweitrangig zu nutzende Potenzialfläche, da diese z.T. inner-
halb des Wiesenvogelbrutgebietes liegt. Bei einer Überplanung wäre zunächst anhand einer
Brutvogelkartierung mit anschließender faunistischer Potenzialbewertung zu überprüfen, welche
Auswirkungen das Vorhaben auf das Gebiet mit einer besonderen Bedeutung als Rast- und
Nahrungsgebiet für WiesenvBgel hat.

Hinzu kommt, dass die Fläche z.T. innerhalb der Moorkulisse liegt. Bei einer Überplanung wäre
daher zunächst zu prüfen, ob es sich vollständig um landwirtschaftlich genutzte Moorflächen
handelt bzw. ob es sich in Teilen auch um schützenwerte Moorflächen handelt, die ggf. von PV-
Modulen freizuhalten wären bzw. im Falle derer die PV-FFA nur unter Beachtung geeigneter Mi-
nimierungsmaßnahmen errichtet werden darf, um Beschädigungen des Bodens zu verhindern
und die Bodenfunktionen nicht zu beeinträchtigen.

Das Landschaftsbild ist hier durch die Nähe zur BAB23 stark vorbelastet. Hinzu kommt der Ver-
lauf einer Hochspannungsleitung oberhalb der Fläche, wodurch das Landschaftsbild eine zu-
sätzliche Vorbelastung erfährt.

Gemäß den überBrtlichen und städtebaulichen Erfordernissen sollte die Errichtung von PV-FFA
mBglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen erfolgen (Vermeidung der Zersied-
lung der Landschaft). Gleichzeitig sollte die Wohnqualität der Anwohner*innen durch die Errich-
tung einer PV-FFA nicht eingeschränkt werden. Die Potenzialfläche grenzt im Norden und Os-
ten unmittelbar an Wohnbebauung an. Um negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch
hinsichtlich der Wohnqualität zu vermeiden, wären bei einer Überplanung dieser Fläche ent-
sprechende Eingrünungsmaßnahmen zum Sichtschutz erforderlich.

Die Fläche kann über einen vom Gemeindeweg Sandweg abzweigenden Wirtschaftsweg ver-
kehrlich erschlossen werden.

Zu berücksichtigen sind die vorhandenen Gräben, ein Schutzabstand zu dem westlich angre-
zenden Biotop sowie ein Schutzabstand zur Hochspannungsleitung.

Die GrBße von Fläche Nr. 7 beträgt ca. 14,5 ha.
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Abb.3: zweitrangige Potenzialflächen
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6 Fazit

Während der erste Schritt der Analyse – die Weißflächenkartierung – für den erweiterten Unter-
suchungsraum durchgeführt wurde, der ebenfalls den 500 m-Korridor beidseitig der Bundesau-
tobahn (BAB) 23, der Bahntrasse „Elmshorn – Westerland (Sylt)“ sowie der B 5 innerhalb der
Gemeinden Heiligenstedten, Oldendorf, Bekmünde, Bekdorf und StBrdorf mit einschließt, ist der
zweite Schritt der Potenzialflächenanalyse ausschließlich für den EEG-Korridor innerhalb der
Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf durchgeführt worden.

Im Rahmen der Potenzialflächenanalyse konnten letztlich insgesamt acht Potenzialflächen mit
einem Flächenumfang von insgesamt ca. 123,1 ha ermittelt werden, wovon wiederum 53,2 ha
auf die Gemeinde Oldendorf entfallen und 69,9 ha auf die Gemeinde Heiligenstedten. 

Von den acht Potenzialflächen fallen 5 Flächen sowie ein Teilbereich von Fläche Nr. 3 in die Ka-
tegorie „zweitrangig zu nutzende Potenzialflächen“ (ca. 87,4 ha).

Die erstrangig zu nutzenden Potenzialflächen sind allesamt, unter Beachtung entsprechender 
Schutzabstände, als gut geeignet einzustufen. Aber auch die zweitrangig zu nutzenden Potenzi-
alflächen erscheinen für eine PV-Nutzung als durchaus geeignet, obliegen aber zunächst im 
Rahmen konkreter Planungen einer Einzelfallprüfung.

Die vorliegende Potenzialflächenanalyse dient als Entscheidungsgrundlage für PV-Freiflächen-
planungen in den Gemeinden Heiligenstedten und Oldendorf. Im Zuge konkreter Planungen 
sind u.a. naturschutzfachliche Belange, die aufgrund des Maßstabs oder mangels Daten nicht 
berücksichtigt werden konnten, sowie Eigentumsverhältnisse im Einzelnen zu prüfen.
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